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Dienststelle Datum Vorlagen-Nr.:

Vorstandsbüro 19.06.2007 15/0368

 
Beratungsfolge Sitzungstermin

Verwaltungsausschuss 02.07.2007
Rat 05.07.2007
 

 
 
Beratungsgegenstand: 
 
Auflösung Städtepartnerschaft mit der Stadt Prenzlau 
 
 
Beschluss: 
 
Die zwischen der Stadt Prenzlau und der Stadt Emden am 19.09.1990 geschlossene Städte-
partnerschaft wird in beiderseitigem Einvernehmen aufgelöst. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Keine 
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 Vorlagen-Nr.:  
 15/0368 
 
  
Begründung: 
 
Am 11.09.1990 wurde ein Städtepartnerschaftsvertrag von den Spitzen der Städte Prenzlau 
und Emden paraphiert. Nachdem eine Ratifizierung in der Stadtverordnetenversammlung in der 
Stadt Prenzlau erfolgt ist, wurde der Vertrag in der Sitzung vom 19.09.1990 (Vorlage Nr. 
11/2947) durch den Rat der Stadt Emden ebenfalls ratifiziert. 
 
In der Folgezeit kam es aufgrund der Partnerschaft zu einem regen Austausch auf allen 
Gebieten, die in der Anfangszeit für beide Seiten eine große Bereicherung dargestellt hat.  
In den letzten Jahren hat der Umfang der städtepartnerschaftlichen Beziehungen stark 
abgenommen. Der Kontakt zwischen den Städten war bei weitem nicht mehr so ausgeprägt, 
wie es für die Fortführung einer erfolgreichen Städtepartnerschaft wünschenswert wäre. 
 
Mit Schreiben vom 09.05.2007 teilt die Stadt Prenzlau mit, dass sie der 
Stadtverordnetenversammlung am 21.06.2007 vorschlagen werde, die Städtepartnerschaft mit 
Emden aufzulösen. Diese Vorgehensweise wird damit begründet, dass kaum noch Kontakte 
zwischen den Städten Prenzlau und Emden bestehen. 
 
Der Rat der Stadt Emden ist gem. § 40 Absatz 1 Nr. 15 der Niedersächsischen 
Gemeindeordnung für die Mitgliedschaft in kommunalen Zusammenschlüssen zuständig. Als 
kommunaler Zusammenschluss kann auch eine Städtepartnerschaft gewertet werden. 
Aufgrund der Entwicklung in den letzten Jahren wird empfohlen, die 1990 geschlossene 
Städtepartnerschaft in beiderseitigem Einvernehmen aufzulösen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


